
 

 

 

KBV-Info: Das ändert sich ab Juli 2020 auf dem Verordnungsformular 
Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung mit Taxi oder Mietwagen für Patienten mit Merkzeichen 
"aG³, ÄBl³, ÄH³, PflegegUad 3 miW daXeUhafWeU MRbiliWlWVbeeinWUlchWigXng, PflegegUad 4 RdeU 5 Vind XnWeU 
ÄGenehmigXngVfUeie FahUWen³ eingeRUdneW. 

UnWeU ÄGenehmigXngVSflichWige FahUWen ]X ambXlanWen BehandlXngen³ ZXUden FRUmXlieUXngen Xnd 
die Anordnung angepasst. So sind beispielsweise alle Fahrten, die einen Transport mit einem 
Krankentransportwagen (KTW) erfordern, unter f) anzugeben. Dies gilt auch für KTW-Fahrten zur 
ambXlanWen BehandlXng f�U PaWienWen miW MeUk]eichen "aG³, ÄBl³, ÄH³, PflegegUad 3 miW daXeUhafWeU 
Mobilitätsbeeinträchtigung, Pflegegrad 4 oder 5. 

Bei ÄBehandlXngVWag/BehandlXngVfUeTXen] Xnd nlchVWeUUeichbaUe, geeigneWe BehandlXngVVWlWWe³ 
kann bei genehmigungsfreien Fahrten zukünftig auf die Angabe des Behandlungstages verzichtet 
werden, wenn der Behandlungstag nicht bekannt ist. Dies kann zum Beispiel dann in Betracht 
kommen, wenn beim Hausbesuch die Notwendigkeit eines Facharztbesuches festgestellt wird oder 
eine Terminvergabe über die Terminservicestelle erfolgt. 

UnWeU ÄAUW Xnd AXVVWaWWXng deU Bef|UdeUXng³ ZXUde die Angabe YRn ÄRRllVWXhl³, ÄTUageVWXhl³, Äliegend³ 
für alle Beförderungsmittel ermöglicht. Die bisherige Darstellung hat in der Praxis zu 
Missverständnissen geführt. 

FeUneU ZXUden XnWeU ÄBegU�ndXng/SRnVWigeV³ die BeiVSiele Xm ÄGeZichW bei SchZeUgeZichWWUanVSRUW³ 
ergänzt. Auch diese Änderung folgt aufgrund von Hinweisen aus der Praxis. 

Zudem wurden auf der Rückseite Änderungen im Sinne der Transporteure vorgenommen. 

Wichtig: Das geänderte Formular wird per Stichtagsregelung zum 1. Juli 2020 eingeführt. Die 
bisherigen Formulare dürfen nicht aufgebraucht werden. Die Vordruckerläuterungen wurden 
entsprechend angepasst. 

Anlage: Muster 4 ab 01.07.2020 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Frederik Wilhelmsmeyer




